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von Harald Mueller

Dass in unserer weitgehend säkular
geprägten Gesellschaft die Frage der Reli-
gionsausübung im öffentlichen Raum
nach wie vor aktuell ist, hat eine Ent-
scheidung des Berliner Verwaltungsge-
richts vom 29.09.2009 gezeigt. Ein mus-
limischer Schüler hatte von seiner Schu-
le, einem staatlichen Berliner Gymnasi-
um, die Möglichkeit eingefordert,
während der Schulzeit die für ihn nach
seinem Glauben verpflichtenden Gebete
verrichten zu können. Er hatte mit eini-
gen Mitschülern in der Pause nach der
sechsten Stunde, auf dem Flur auf einer
Jacke kniend, etwa 10 Minuten lang
gebetet. Die Schulleiterin hatte dies –
angeblich mit den Worten „Ihr könnt
auch von der Schule fliegen“ – untersagt.
Nachdem Gespräche zu keiner Einigung
führten, beschritt der Schüler den Rechts-
weg. Bereits 2008 hatte das angerufene
Verwaltungsgericht die Schulverwaltung
vorläufig verpflichtet, dem Anliegen des
Schülers in geeigneter Weise nachzu-
kommen. Er bekam seitdem in der Pause
zwischen der sechsten und siebten Stun-
de einen leerstehenden Raum zur Verfü-
gung gestellt. Nun hat das Verwaltungs-
gericht Berlin in der Hauptsache ent-
schieden (VG 3 A 984.07) und die vor-
läufig getroffene Regelung gegen
erhebliche Widerstände   der beteiligten
Schulbehörde aufrechterhalten. Der
Schüler darf nun während des Besuchs
des Gymnasiums in einer Pause einmal
täglich sein islamisches Gebet verrichten.
Viele Fragen tun sich auf:

Darf die zugelassene Religionsaus-
übung so geschehen, dass sie für Mit-
schüler wahrnehmbar ist, oder muss sich
die religiöse Betätigung möglichst unauf-
fällig vollziehen? Was passiert, wenn es
Nachahmer gibt, wenn nicht nur ein Ein-
zelner beten will, sondern die Sache sich
ausbreitet? Würde nicht der gesamte
Schulbetrieb beeinträchtigt? Was ist mit
den Schülern sowie deren Eltern, die jed-
wede religiöse Beeinflussung in der Schu-
le ablehnen? Macht es einen Unter-
schied, ob es sich um eine öffentliche –
also vom Staat getragene – Schule han-
delt oder um eine private Einrichtung?

Der Berliner Fall ist nicht der erste
Anlass, dass sich Gerichte mit Religions-
ausübung an Schulen und den damit
zusammenhängenden Fragen befassen
mussten. Hier lag der Sachverhalt so,
dass ein Angehöriger einer religiösen
Minderheit, die der Islam zumindest auf

Deutschland als Ganzes bezogen dar-
stellt, die Freiheit der Religionsausübung
einforderte. Er wollte das Recht erhalten,
während der Schulzeit zu beten. Er hat
hiermit die sogenannte „positive Religi-
onsfreiheit“ geltend gemacht, die in Arti-
kel 4 Abs.1 unseres Grundgesetzes
geschützt ist. 

Vor einigen Jahren hatten sich die
Gerichte in Bayern mit einem etwas
anders gelagerten Fall zu befassen. Es
ging um die im bayerischen Schulgesetz
vorgeschriebene Anbringung von Kruzi-
fixen in den Unterrichtsräumen öffentli-
cher Schulen. Hier klagten atheistisch
eingestellte Eltern eines Schülers auf Ent-
fernung der Kruzifixe; sie wollten auf 
keinen Fall, dass ihr Sohn „unter dem
Kreuz“ lernen müsse. Anders als in Berlin
ging es nicht darum, den Glauben aus-
üben zu dürfen, sondern darum, in staat-
lichen Einrichtungen vom Glauben ande-
rer verschont zu werden. Es handelte sich
um einen Fall der sogenannten „negati-
ven Religionsfreiheit“, die ebenfalls in
Artikel 4 Abs.1 des Grundgesetzes
geschützt ist.   

Diese beiden Beispiele aus der deut-
schen Rechtsprechung zeigen bereits das
Spannungsfeld auf, in dem sich Religi-
onsausübung oftmals bewegt, wenn sie
öffentlich stattfindet. Zwischen der posi-
tiven Religionsfreiheit einerseits und der
negativen Religionsfreiheit andererseits
muss abgewogen werden. Was soll den
Ausschlag geben?
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setzt. Israels Befreiung ist ein Zeugnis
dafür, dass der Gott der Bibel sich für die
Verwirklichung der Menschenrechte tat-
kräftig einsetzt – nicht nur für Israel, son-
dern für alle Menschen. Das bezeugt
zuerst die biblische Abstammungsge-
schichte der Menschheit. Wir lesen es auf
der ersten Seite der Bibel: 

„Lasst uns Menschen machen, ein
Bild, das uns gleich sei ... Und Gott schuf
den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde
Gottes schuf er ihn; und schuf sie als
Mann und Frau.“ (1 Mo 1,26-27)

Mit dieser Feststellung sind drei
grundlegende Aussagen getroffen: Der
Mensch ist Eigentum Gottes. Das wird
erstens dadurch zum Ausdruck gebracht,
indem gesagt wird, der Mensch sei Got-
tes Ebenbild. Alle Menschen sind unter-
schiedslos Geschöpfe Gottes, weil sie alle
von demselben Gott erschaffen wurden.
Zweitens: Weil alle Menschen von dem-
selben Gott herkommen, sind sie unter-
schiedslos untereinander gleich. Drittens:
Weil alle Rassen und alle Völker nach dem
Willen des Schöpfers von demselben
Menschenpaar hervorgekommen sind,
sind sie alle von gleicher geschöpflicher
Würde, und zwar kraft ihres Mensch-
seins, unabhängig von aller politischen
oder religiösen Zuordnung. 

Was uns heute angeht
Nach der Bibel haben alle Menschen

die gleichen Rechte und dürfen nicht
unterschiedlich behandelt werden, auch
nicht aufgrund ihrer religiösen Überzeu-
gung. Folgerichtig heißt es im Artikel 
18 der UNO-Menschenrechtserklärung:
„Jeder hat das Recht auf Gedanken-,
Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses
Recht schließt die Freiheit ein, seine Reli-
gion oder Überzeugung zu wechseln,
sowie die Freiheit, seine Religion oder
Weltanschauung allein oder in Gemein-
schaft mit anderen, öffentlich oder privat
durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst
und Kulthandlungen zu bekennen.“

Damit stellt die Allgemeine Erklärung
der Menschenrechte einen Meilenstein in
der Geschichte der Religionsfreiheit dar.
Sie ist das Ergebnis eines langen Prozes-
ses in der Entwicklung der menschlichen
Gesellschaft – angefangen von der Refor-
mation über die Zeit der Aufklärung und
die Einführung einer demokratischen Ver-
fassung in den Staaten der westlichen
Gesellschaft seit den Tagen der Französi-
schen Revolution bis heute. Dabei ist
nicht zu verschweigen, dass am Zustan-
dekommen der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte 1948 viele fort-
schrittliche kirchliche Kreise beteiligt
waren. So unter anderen der damalige
vatikanische Nuntius in Paris, Giuseppe
Roncalli, der spätere Papst Johannes
XXIII., der als solcher anlässlich des 2.

Vatikanischen Konzils entschieden dafür
sorgte, dass die Anliegen der Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte in das
Konzilsdekret über die Religionsfreiheit
aufgenommen wurden. Dieses wohl
bemerkenswerteste Dokument des 2.
Vatikanums wurde von der Konzilsver-
sammlung am 19. November 1965
angenommen. Seither werden die Päps-
te nicht müde, ihre Stimme für die Ein-
haltung der Religionsfreiheit zu erheben. 

Die gleiche Orientierung gegenüber
der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte lässt sich von anderen Kir-
chen einschließlich der Weltgemein-
schaft der Siebenten-Tags-Adventisten
sagen. Sie alle stehen entschieden zu die-
sem fundamentalen Vertragswerk. Als
bekennende Christen werden wir nicht
überhören, dass die Menschenrechte auf
den Geboten der Heiligen Schrift grün-
den. Darum ist und bleibt ihre Beachtung
für jeden Menschen weltweit die Grund-
voraussetzung und der Maßstab prakti-
zierter Religion. Ihre Beachtung stellt
nicht nur in der islamischen Welt, son-
dern auch in Europa und Amerika ange-
sichts fundamentalistischer Strömungen
und intoleranter Bewegungen einen
wichtigen Prüfstein der Glaubwürdigkeit
jeder Religion dar. Niemand kann sich auf
Gott berufen – in keiner Religion und erst
recht nicht in der christlichen –, der im
Namen der Religion Gewalt gegen ande-
re anwendet. Das muss in unseren per-
sönlichen Beziehungen, aber auch in
unseren politischen Überlegungen und
Entscheidungen eine Maxime sein. 

Abschließend möchte ich die Summe
meiner Überlegungen in einem persönli-
chen Bekenntnis zum Ausdruck bringen. 

Ich bin Mensch. Bevor ich Schweizer
und Bürger der Stadt Basel bin, bin ich
Mensch. Bevor ich Christ und Mitglied
der Adventgemeinde Basel bin, bin ich
Mensch. Schweizer, Basler, Christ und
Adventist bin ich durch Zuschreibung,
aber Mensch bin ich von Geburt an, von
Natur aus, von meinem Wesen her. Ich
gehöre zu dieser Gattung. Wäre ich Rus-
se, Muslim oder Bürger der Stadt Rom, so
wäre ich auch Mensch. Wäre ich kein
Mensch, dann wäre ich auch kein
Schweizer und auch kein Basler, kein
Christ und auch kein Adventist, denn
dann wäre ich überhaupt nicht. Darum
ist das Menschsein fundamental, uner-
setzlich, vorrangig und maßgeblich.
Alles, was mir an Rechten, Möglichkeiten,
Titeln und Ansprüchen sonst zugeschrie-
ben sein mag, ist meinen Grundrechten
als Mensch untergeordnet und hat sich
an ihnen zu orientieren. Darum gilt mei-
ne höchste und maßgeblichste Verpflich-
tung der vom Geist der Bibel getragenen
Erklärung der Allgemeinen Menschen-
rechte.                                                   ■

ten verpflichtet haben. Würde man diese
allgemeinen Rechte wörtlich und aus-
schließlich an die Bibel binden, würden
gewisse Kulturen und Gesellschaften
sagen, die Bibel sei nicht ihr Buch. Des-
halb erachtete man es als notwendig,
eine für alle akzeptable Grundlage zu
schaffen. Aber diese ist stark von den
Zehn Geboten bestimmt. Es ist keine Fra-
ge, dass es unveräußerliche und einklag-
bare Menschenrechte gibt, deren Grund
ausschließlich in der menschlichen Wür-
de liegt und die allen Menschen, kraft
ihres Menschseins und ihrer Geburt,
unabhängig von Hautfarbe, Staatszuge-
hörigkeit, Geschlecht oder Alter, ja selbst
unabhängig von ihrem Verhalten,
zukommen, einfach weil wir Menschen
sind. 

Diese Erkenntnis ist eine urbiblische
Wahrheit, vor der Christen und Kirchen
lange Zeit die Augen verschlossen haben.
Der amerikanische Schriftsteller Mark
Twain erzählt in einem seiner Jugendro-
mane (Huckleberry Finn) von der großen
Kesselexplosion auf dem Dampfschiff auf
dem Mississippi. Huckleberry Finn wurde
gefragt, ob jemand verletzt worden sei.
„Nein“, antwortete Huckleberry, „ein
Neger ist tot“. Darauf Tante Sally erleich-
tert: „Da habt ihr Glück gehabt, manch-
mal gibt es Verletzte.“

Gut ein Jahrhundert vor dieser Erzäh-
lung (sie stammt von 1884), nämlich
1776, war in der amerikanischen Unab-
hängigkeitserklärung die Gleichheit und
Freiheit aller Menschen festgeschrieben
worden, gleichsam konstitutionell ver-
brieft. Und dann, hundert Jahre später,
eine solche Aussage! Wie passt das
zusammen? Die beiden Hauptfiguren aus
Mark Twains Roman, Huckleberry Finn
und Tante Sally, sind keineswegs Böse-
wichte oder moralisch verwerfliche Leu-
te, sondern liebenswerte Zeitgenossen
und im Fall von Tante Sally sogar eine
fromme und eifrige Kirchgängerin. Den-
noch zählen „Neger“ für sie nicht zu den
Menschen, für die Sorge zu tragen ist.
Wenn sie sterben, werden sie nicht regis-
triert; sie gehören auch nicht, wie die
damaligen Weißen meinten, zu den
Adressaten von Grund- und Menschen-
rechten. 

Im Rückspiegel
Ganz anders dreitausend Jahre zuvor

bei der Verkündigung der Zehn Gebote
am Sinai, wo sich Gott dem Volk Israel als
ein Gott des Rechtes und der Gerechtig-
keit offenbarte. Der Gott des Auszugs aus
der Knechtschaft Ägyptens hat das Men-
schenrecht auf Leben, das Verbot von
Folter und Sklaverei, das Recht auf Frei-
zügigkeit, auf Versammlungs- und Religi-
onsfreiheit gegen den pharaonischen
Kapitalismus und Despotismus durchge-

Das Bundesverfassungsgericht hat 
in seinem Beschluss vom 16.05.1995 
an lässlich des Kruzifix-Streits (1 BvR
1087/91) das Prinzip der sogenannten
„praktischen Konkordanz“ angewendet.
Das heißt, dass eine Lösung angestrebt
wird, bei der nicht eine der widerstrei-
tenden Rechtspositionen bevorzugt oder
maximal behauptet wird, sondern alle
beteiligten Grundrechtsgüter einen
möglichst schonenden Ausgleich erfah-

Welchen Platz hat 
die Religion an 
öffentlichen Schulen?

ren. In der Praxis bedeutet dies, dass
dann, wenn religiöse Bekundungen
unter dem Blickwinkel der positiven Reli-
gionsfreiheit zugelassen werden, gleich-
zeitig Ausweichmöglichkeiten vorzuse-
hen sind für diejenigen, deren negative
Religionsfreiheit berührt wird. In Bayern
hat dies dazu geführt, dass das Schulge-
setz zwar nach wie vor die Anbringung
von Kruzifixen in der Schule vorschreibt,
aber für den Fall, dass ein Betroffener
Anstoß daran nimmt, ein Prozedere mit
dem Ziel einer gütlichen Einigung in
Gang gesetzt werden kann. Erst wenn
die Beteiligten keine einvernehmliche
Lösung finden, muss das Kruzifix entfernt
werden.   

Im Berliner Fall des muslimischen
Schülers bejahte das Verwaltungsgericht
eine Lösung, wonach der Schüler wäh-
rend der Pause in einem besonderen
Raum sein Gebet verrichten darf. Damit
kann er seinen religiösen Pflichten in
einer Weise nachkommen, die weder den
Schulbetrieb noch die negative Religi-
onsfreiheit anderer Schüler übermäßig
strapaziert. Er hätte zum Beispiel keinen
Anspruch darauf, überall und zu jeder
Zeit zum Gebet niederzufallen. Er darf
andererseits aber auch nicht, wie es die
Schulleitung vorhatte, gänzlich mit sei-
nem Anliegen ausgeschlossen werden. 

An dieser Stelle ist noch ein weiterer
Aspekt zu erwähnen, der in den genann-
ten Entscheidungen immer eine Rolle
spielte, nämlich die Neutralitätspflicht
des Staates in Sachen Religion. Die Geg-
ner des bayerischen Kruzifixes hatten
ebenso wie die Schulverwaltung in Berlin
damit argumentiert, die staatliche Neu-
tralitätspflicht stehe einer Anbringung
von Kreuzen in den Klassenzimmern
sowie einem Zulassen öffentlichen
Betens entgegen. Muss der Staat nicht in

den von ihm verwalteten Bereichen reli-
giöse Bekundungen nach Möglichkeit
ausschließen? Ganz aktuell hat in diesem
Sinne der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte in Straßburg am
03.11.2009 entschieden, und zwar in
einer dem bayerischen Kruzifix-Streit ver-
gleichbaren Fallgestaltung aus Italien,
indem er mit streng laizistischer Argu-
mentation der negativen Religionsfrei-
heit den Vorrang gab und sich gegen die
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in öffentlichen Schulen Italiens ange-
brachten Kreuze entschied. Die dadurch
ausgelösten Wogen der Empörung sind
noch nicht abgeebbt. Der italienische
Staat hat Rechtsmittel eingelegt, von Sei-
ten der Regierung wurde zu einer Miss-
achtung der Entscheidung des Gerichts-
hofs aufgerufen. Welche Tragweite diese
Auseinandersetzung entwickeln wird, ist
noch nicht abzusehen. Immerhin ist der
Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte zuständig für die Auslegung der
Europäischen Menschenrechtskonventi-
on, die er im italienischen Fall verletzt
sah. Auch in Österreich gibt es Kreuze in
den Klassenzimmern öffentlicher Schu-
len, wobei hier sogar eine Verpflichtung
des Staates zur Anbringung aufgrund
einer vertraglichen Abmachung mit der
katholischen Kirche (Konkordat) besteht.
Wegen der hierin liegenden Verquickung
mit der katholischen Kirche wäre der
österreichische Staat gar nicht frei, die
Kruzifixe abzunehmen, ohne gleichzeitig
gegen das Konkordat zu verstoßen.

Die deutsche Verfassung regelt das
Verhältnis von Kirche und Staat folgen-
dermaßen: Es gibt keine Staatskirche, Kir-
chen und Religionsgemeinschaften
gestalten ihre Angelegenheiten vom
Staat unabhängig und der Staat hat sich
seinen Bürgern gegenüber religiös neu-
tral zu verhalten. Die Trennung von Kir-
che und Staat ist in Deutschland aller-
dings nicht im Sinne eines strikten Laizis-
mus gehalten. Die Kirchen und Religi-
onsgemeinschaften sind, anders als in
laizistischen Verfassungen, nicht auf der
Ebene bloßer Privatvereine angesiedelt,
sondern der Staat erkennt einen Öffent-
lichkeitsauftrag der Kirchen an und
kooperiert mit ihnen. Es gibt gerade im
schulischen Bereich Berührungspunkte,
die in der Verfassung vorgesehen sind,
z.B. den Religionsunterricht. Er ist in fast
allen Bundesländern an öffentlichen
Schulen ordentliches Lehrfach, wird aber
von Lehrkräften gestaltet, die von den
jeweiligen Kirchen zugelassen werden.
Niemand kann allerdings zur Teilnahme
am Religionsunterricht verpflichtet wer-
den. Gegebenenfalls müssen dann Aus-
weichfächer wie Werte und Normen
gewählt werden. Aber auch für den
Bereich außerhalb des Religionsunter-
richts hat das Bundesverfassungsgericht
deutlich gemacht, dass die Neutralitäts-
pflicht nicht verlangt, an öffentlichen
Schulen religiöse Belange völlig auszu-
klammern. So wird z.B. ein gemeinsames
Schulgebet für zulässig gehalten, solan-
ge es für Schüler, die nicht daran teilneh-
men wollen, eine nicht stigmatisierende
Möglichkeit gibt, dem Gebet fernzublei-
ben. Ähnlich wurde am 30.06.2003 vom
Hessischen Verwaltungsgerichtshof für
das religionspädagogische Konzept eines
kommunalen Kindergartens entschieden

(10 TG 553/03). Entscheidend ist, dass
die religiösen Elemente nicht indoktrinär
und mit dem Ziel der Missionierung ein-
gesetzt werden. Bei Beachtung dieser
Grundsätze können nach der deutschen
Rechtsprechung sowohl Kruzifixe in
bayerischen Schulen als auch das öffent-
liche Beten muslimischer Schüler mit
dem staatlichen Neutralitätsgebot ver-
einbar sein.   

Dass es auch noch andere religiöse
Minderheiten gibt, die an öffentlichen
Bildungseinrichtungen mitunter um ihre
Belange kämpfen müssen, wird in der
Öffentlichkeit wenig wahrgenommen.
Zu denken ist hier an adventistische
Schülerinnen und Schüler, die am Sabbat
vom Unterricht befreit werden wollen.
Wie eine 2006 durchgeführte Umfrage
des Instituts für Religionsfreiheit an der
Theologischen Hochschule Friedensau
bei den Kultusministerien der deutschen
Bundesländer ergab, ist die religiös moti-
vierte Unterrichtsbefreiung am Sabbat
für jüdische und adventistische Schüler in
den meisten Bundesländern durch Erlass
oder im Schulgesetz geregelt. In man-
chen Ländern stellt sich das Problem
durch die Verbreitung der 5-Tage-Woche
faktisch nicht mehr, was allerdings nicht
dazu verleiten sollte, mangels eigener
Betroffenheit der Bedeutung religiöser
Toleranz in der Schule einen geringeren
Stellenwert zuzuweisen.

Die bisherigen Erwägungen beziehen
sich stets auf Vorgänge in Schulen in
staatlicher Trägerschaft. Die Gewährleis-
tungen der Religionsfreiheit aus Artikel 4

dass er sich bei einer christlichen Schule
bewirbt. In den Gesprächen wird deutlich
darauf hingewiesen, dass wir eine Schule
in freier Trägerschaft sind, d.h. dass die
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
der Schulträger ist. 

Laut dem Profil der Marienhöhe
nehmen Sie alle Schüler auf, 
„unabhängig von Konfession, 
Weltanschauung und politischer
Überzeugung […]“.

Gehen auf die Marienhöhe auch
Schülerinnen oder Schüler aus nicht
christlichen Religionen? Wenn ja,
welche sind das?

Ja, wir haben einige wenige Schülerin-
nen und Schüler, die aus nicht christli-
chen Religionen kommen. Insgesamt ha-
ben sieben diese Angaben gemacht, zwei
aus buddhistischen Familien und fünf aus
muslimischen. Dass die Gesamtzahl so
niedrig ist, hat nichts damit zu tun, dass
wir eventuell aus religiösen Gründen je-
manden nicht aufnehmen würden. 

Am 29.09.2009 hat das Berliner
Verwaltungsgericht erstmals einem
muslimischen Jugendlichen erlaubt,
seine religiöse Pflicht des rituellen
Gebets auch in der Schule zu erfül-
len. Der Schüler darf nun einmal
täglich in einer Pause sein Gebet
verrichten.

Wäre solch eine Situation Ihrer 
Meinung nach auf der Marienhöhe
denkbar oder gab es sogar schon
einmal einen konkreten Fall, 
wo jemand seine Religionsfreiheit 
eingefordert hat?

Denkbar wäre eine solche Situation si-
cherlich schon. Erfahrung haben wir da-
mit allerdings keine. Es dürfte auch
schwer sein, eine öffentliche Schule mit
einer Schule in freier Trägerschaft zu ver-
gleichen. Der Ausländeranteil an öffentli-
chen Schulen ist viel höher als in den
Schulen in freier Trägerschaft, da sich die
Eltern für die entsprechende Schule frei-
willig entscheiden, was bei den öffentli-
chen nicht immer möglich ist. Der Schul-
träger und unser Schulkonzept sind den
Familien bekannt. Wir bieten einen Reli-
gionsunterricht an, an dem, unabhängig
von der eigenen Konfession, alle Schüler/
-innen gemeinsam teilnehmen. Wir un-
terscheiden also nicht nach den einzel-
nen Konfessionen. So werden alle The-
men gemeinsam besprochen und disku-
tiert und jeder bekommt auf diese Weise
Informationen, Gedanken der anderen
Religionen mit. Die besprochenen The-
men können somit aus den unterschied-
lichsten Blickwinkeln betrachtet und be-
 leuchtet werden. Wir versuchen unseren
Religionsunterricht so zu gestalten, dass
wir unsere jungen Menschen auch errei-
chen. Es ist unser Ziel, jeder Schülerin und

jedem Schüler etwas Positives für das ei-
gene Leben mit auf den Weg zu geben.
Das Fach Religion ist an unserer Schule
ein Pflichtfach, so dass sich niemand da-
von abmelden kann, um als Alternative
z. B. Ethik zu wählen. Die Basis unseres
Religionsunterrichtes ist die adventistisch-
christliche Lehre, für die wir ein vom Staat
und der Freikirche anerkanntes eigenes
Curriculum haben. In diesem Curriculum
werden die nicht christlichen Religionen
genauso besprochen wie die christlichen. 

Oft ist es so, dass man Religionsfrei-
heit für sich selbst gerne einfordert,
aber gegenüber anderen Menschen
und deren Religion Schwierigkeiten
mit der Toleranz hat. 

Wie ist das an Ihrer Schule? 

Es wäre fatal, wenn wir für uns Religi-
onsfreiheit fordern, anderen aber, die mit
uns in unserer Schule leben, diese verwei-
gern würden. Bei dieser Grundeinstellung
müssen wir nicht auf nicht christliche Re-
ligionen zurückgreifen. Dies betrifft auch
evangelische, katholische, baptistische
u.a. Christen. Jede Religion hat ihre be-
sonderen Erziehungsziele, z. B. Konfir-
mandenunterricht mit den entsprechen-
den Freizeiten, von denen meistens auch
der Schulunterricht betroffen ist. Es ist un-
sere Grundregel, den Schülerinnen und
Schülern die Teilnahme an diesen Freizei-
ten etc. zu ermöglichen, d.h. sie vom Un-
terricht freizustellen. Nur durch die Ak-
zeptanz der anderen Konfessionen und
die aktive Auseinandersetzung mit ihnen
können wir unsere Religionsfreiheit aus-
üben.

Welche Rolle spielt Ihrer Meinung
nach die Religionsfreiheit für das
Zusammenleben in einer religiös
pluralistischen Gesellschaft? 

Vor welchen Herausforderungen 
sehen Sie hier die Marienhöhe?

In den letzten Jahren erleben auch wir
diese pluralistische Entwicklung der Ge-
sellschaft auch im religiösen Bereich. Wir
haben jedoch sehr viele Eltern, die die
Marienhöhe ganz bewusst als Schule ge-
wählt haben. Für sie spielt gerade das
christliche Profil der Schule die entschei-
dende Rolle, sich für die Marienhöhe zu
entscheiden. Sie wissen, dass wir adven-
tistisch-christliche Werte vermitteln, und
das, ohne religiöse Werte anderer Konfes-
sionen zu diffamieren. Ein Beispiel aus der
Vergangenheit möchte ich an dieser Stel-
le kurz erwähnen:

Wir hatten einen Schüler, der offen
sagte, dass er bekennender Atheist sei. Er
hattte sich zusammen mit seinen Eltern
dennoch für die Marienhöhe entschieden,
weil er durch Freunde über unsere Schule
positiv informiert worden war. Er war sich
bewusst, dass er am Religionsunterricht

des Grundgesetzes betreffen in erster
Linie das Verhältnis des einzelnen Grund-
rechtsträgers zum Staat. Es liegt daher
auf der Hand, dass konfessionell ausge-
richtete Privatschulen bestimmte religiö-
se Bezüge viel stärker einbringen oder
auch abwehren können als staatliche
Schulen. Dies ist auch stimmig, da dieje-
nigen, die sich als Schüler oder als Eltern
für eine Privatschule mit einer bestimm-
ten religiösen Orientierung entscheiden,
eine bewusste Auswahl treffen und daher
nicht in derselben Weise schutzbedürftig
sind wie diejenigen, die an einer öffentli-
chen Pflichtschule ihre religiösen Anlie-
gen verteidigen oder aber sich gegen
religiöse Einflüsse zur Wehr setzen wol-
len.   

Gleichwohl können auch an einer Pri-
vatschule in kirchlicher Trägerschaft Kon-
flikte auftreten, die ihre Ursache in unter-
schiedlichen religiösen Anschauungen
und Anliegen haben. Die vom Bundes-
verfassungsgericht entwickelte konkor-
dante Auslegung der beteiligten Rechts-
güter mit dem Ziel, für alle Beteiligten ein
möglichst hohes Maß an Wahrung der
jeweiligen Belange zu erreichen, kann
eine Leitlinie auch für diese Auseinander-
setzungen sein. Rücksichtnahme auf die
Empfindungen anderer und die Bereit-
schaft, auf die Durchsetzung eigener
Maximalforderungen zu verzichten, soll-
ten den Weg zu einer besonnenen
Lösung sowohl im säkularen als auch im
kirchlichen Bereich offenhalten.            ■

teilnehmen muss, aber wir sollten keine
großen Leistungen von ihm erwarten. In
der Oberstufe entschied er sich dann für
den Religionsleistungskurs und erreichte
im Abitur ein gutes Ergebnis. Ohne inne-
re Veränderung wählt kein Schüler einen
Religionsleistungskurs freiwillig. Mit
Druck und Zwang hätten wir das 
sicherlich nicht erreicht. 

Ich bin mir sicher, dass wir den kom-
menden Anforderungen und Erwartun-
gen in der Frage der Religionsfreiheit ge-
wachsen sind und diese nicht zu fürchten
brauchen. 

Wie, denken Sie, wird sich das 
Thema Religionsfreiheit in unserer
zunehmend globalisierten Welt in
Zukunft entwickeln?

Ich würde mir wünschen, dass in einer
zunehmend globalisierten Welt die
menschlichen Rechte und Grundbedürf-
nisse mehr geachtet werden und dass
nicht nur der Erfolg und das Geld die
Grundsteine für ein Zusammenleben
sind. Die Realität lehrt uns leider etwas
anderes. Immer mehr jungen Menschen,
und nicht nur ihnen, fehlen Werte für ihr
Leben, an denen sie sich orientieren
könnten. Sie stehen unter enormem Leis-
tungsdruck von allen Seiten, haben aber
oftmals keine Ziele. Ihnen fehlen die
Maßstäbe, an denen sie sich messen kön-
nen. Hier könnte eine gelebte Religions-
freiheit eine Alternative sein. Alle Extreme
sind für ein positives Zusammenleben
schädlich.

Sie planen momentan gerade ein
neues Schulgebäude.

Ist dies auch eine Maßnahme, den
kommenden Anforderungen gerecht
zu werden?

Schön, dass Sie danach fragen. Na-
türlich hat dies auch mit unseren Zu-
kunftserwartungen zu tun. Ich glaube,
dass eine starke Marienhöhe für unsere
Freikirche, aber auch für unsere Gesell-
schaft gut und wichtig ist. Wir benötigen
dringend Schul- und Fachräume. Das
neue Gebäude wird uns helfen, dass die
Marienhöhe sich weiterhin gut entwickelt
und junge Menschen auf ihren Start ins
Erwachsenenleben mit Wissen und Wer-
ten gut vorbereiten kann.

Wir freuen uns über jeden, der dazu
beiträgt, die Zukunft der Marienhöhe mit
zu gestalten – sei es mit Wohlwollen oder
seinen finanziellen Möglichkeiten.

Spendenkonto:
Schulzentrum Marienhöhe e.V.
Sparkasse Darmstadt
BLZ 50850150
Konto 551600

Die Fragen an Gunter Stange stellte
Bianca Zimmer, DIALOG-Redaktion.     ■

Natürlich wird die Frage der Religionsfrei-
heit in unseren Andachten und dem Reli-
gionsunterricht thematisiert. Da jedoch
jeder neue Schüler nur durch ein persönli-
ches Vorstellungsgespräch in die Schule
aufgenommen wird, weiß jeder – und die
meisten Eltern haben sich vorher auf 
unserer Homepage über uns informiert –,

Herr Stange, seit 10 Jahren sind Sie
Schulleiter auf der Marienhöhe. 

Erinnern Sie sich an eine konkrete
Situation, in der Sie mit dem Thema 
Religionsfreiheit konfrontiert 
wurden?

Nein, nicht in der Form, dass daraus
Probleme hätten entstehen können. 

„Wie steht’s mit der Religionsfreiheit 
an Ihrer Schule, Herr Stange?“
Interview mit dem Schulleiter des Schulzentrums Marienhöhe, Darmstadt




